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Wohnungseigentumsrecht 
 
 
 
I. Einklagen von Wohngeldern - Was brauchen Sie? 
1.  Hausverwaltervollmacht 

2.  Teilungserklärung 

3.  Jahresabrechnung/Wirtschaftsplan 

4.  Eigentümerbeschluss (meist Protokoll der Eigentümerversammlung) 

 
 
 
II. Beschlussanfechtung - Was brauchen Sie? 
1.  Teilungserklärung 

2.  Einladung zur Eigentümerversammlung 

3.  Protokoll der Eigentümerversammlung (wenn vorhanden) 

 

 

Achtung: Eine Beschlussanfechtung ist ohne weiteres nur innerhalb von 4 Wochen 

nach Beschlussfassung (nicht nach Zusendung des Protokolls) möglich!!! 

 

 

 


